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GYMNASIUM   CÄCILIENSCHULE    OLDENBURG (OLDB) 
 u n e s c o  -  p r o j e k t  -  s c h u l e  

 

 
Hausordnung  

Stand: 14.11.2006 (Fassung: 8/2010) 
 
Eine Schulgemeinschaft kann nur bestehen, wenn alle Mitglieder auf einander Rück-
sicht nehmen und gemeinsam Sorge tragen, dass alle zu ihrem Recht kommen und 
ihre Pflichten wahrnehmen. 
 
Grundsätzlich gilt nach dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit: Jeder verhalte sich so, 
dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird. Gegenseitige Hilfe 
sei eine Selbstverständlichkeit. Alle sind darüber hinaus verpflichtet, Schuleigentum und 
Grünanlagen zu schonen und in ihrem Bereich für Sauberkeit zu sorgen. 
 
Diesen Anliegen dienen die folgenden Regelungen: 
 
1. Nach dem Niedersächsischen Schulgesetz dürfen Schülerinnen und Schüler der Jahrgän-

ge 5 – 10 das Schulgrundstück während der Unterrichtszeit und in den Pausen nicht oh-
ne Erlaubnis verlassen. Das Verlassen des Schulgrundstücks ist Schülerinnen und 
Schülern ab Jahrgang 11 eigenverantwortlich gestattet.                                                  
Die Mittagspause bei anschließendem Nachmittagsunterricht gilt für die Jahrgänge 7-13 
dabei nicht als Unterrichtszeit. Schülerinnen und Schüler des 5./6. Jahrgangs dürfen in 
der Mittagszeit nur nach schriftlicher Erlaubnis ihrer Eltern das Schulgrundstück verlas-
sen. 

 
2.  Aus Sicherheitsgründen darf niemand im Gebäude rennen, sich auf Mauern, Fensterbän-

ke und Treppenbrüstungen setzen. 
 
3.  Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind in der Schule und auf dem 

Schulgelände verboten. 
 
4.  Für die Pausen, die der Erholung aller dienen, gilt:  
      Die Jahrgänge 5 – 10 verlassen in den beiden großen Pausen sowie in der Mittagspause 

den Klassenraum, der abgeschlossen wird. Die Schülerinnen und Schüler gehen dann 
nach draußen. Sie dürfen sich auch auf den unteren Fluren und in den Sitzecken aufhal-
ten. Es wird ausdrücklich auf die Notwendigkeit von Bewegung an frischer Luft für eine 
erholsame Pause hingewiesen. Witterungsbedingt (extreme Wetterlagen) kann diese Re-
gelung durch die aufsichtführende Lehrkraft verändert werden. 

 
• Den Jahrgängen 5 – 8 steht der Dobbenhof als Bewegungs- und Spielraum zur Verfü-

gung. 
• Den Jahrgängen 9 und 10 steht der Seitenhof vor dem Westflügel als Pausenbereich 

zur Verfügung. 
• Den Jahrgängen 11 – 12 steht im Außenbereich der Innenhof als Ruhe- und Ge-

sprächszone zur Verfügung. 
• Alle Schülerinnen und Schüler haben aus Sicherheitsgründen die Fachraumbereiche 

bis zur ersten Etage zu verlassen. 
• Der Aufenthalt in den Hausmeisterräumen ist nur den Oberstufenschülern gestattet. 
• Der Bereich vor dem Lehrerzimmer ist kein Aufenthaltsraum für Schülerinnen und 

Schüler. Das Lehrerzimmer darf nur in dringenden Fällen durch einzelne Schülerinnen 
bzw. Schüler oder deren Vertreter für Anfragen aufgesucht werden. 
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5.  Es wird grundsätzlich ein verantwortungsvoller und verträglicher Umgang mit mobi-

len, digitalen Geräten und Kommunikationsmitteln erwartet.                                                
MP3-Player, Mobiltelefone, usw. müssen während des Unterrichts ausgeschaltet und 
samt Zubehör verstaut sein.                                                                                             
Die Nutzung von Mobiltelefonen (oder anderen Geräten) zur Aufnahme von Bild- 
und/oder Tonmaterial sind untersagt, soweit die Schulleitung oder eine Lehrkraft das Mit-
bringen und die Nutzung im Einzelfall nicht ausdrücklich erlaubt hat.                                     
Das Zeigen bzw. der Austausch von illegal erworbenen oder jugendgefährdenden Inhal-
ten insbesondere auf mobilen Medien ist verboten. 

 
6.  Auf die Diebstahlgefahr im Gebäude wird hingewiesen. Schülerinnen und Schüler haben 

auf mitgebrachte Wertgegenstände selbst zu achten. 
 
7.  Fahrräder sind auf den ausgewiesenen Flächen auf dem Seitenhof (Jg. 5), im Fahrrad-

keller (Jgg. 6-10) sowie im Fahrradstand und dem Innenhof (Oberstufe/ Gäste) abzustel-
len und abzuschließen. Die Markierungslinien sind dabei einzuhalten, damit Rettungs-
fahrzeuge passieren können. 

 
8.  Besondere Hinweise     
     Unterrichtszeiten 
     1./2. Stunde 07:50 – 09:25 Uhr 

     3./4. Stunde 09:45 – 11:20 Uhr 

     5./6. Stunde 11:40 – 13:15 Uhr 

       Mittagspause 

     7. Stunde 14:00 – 14:45 Uhr 

     8. Stunde 14.45 – 15.30 Uhr 

     9. Stunde 15:30 – 16:15 Uhr 

           10. Stunde 16:15 – 17:00 Uhr 

 
     Unterrichtsbeginn, -verlegung, -ausfall 
     Schüler, deren Unterricht um 7:50 Uhr beginnt, müssen beim Vorläuten (7:45 Uhr) in den 

Klassen sein, dürfen aber nicht vor 7:30 Uhr das Schulgebäude betreten. Fahrschüler, 
die früher kommen, halten sich im Foyer oder in Raum 5 („Aufenthaltsraum der Cafete-
ria“) auf. Stundenverlegungen oder Ausfall von Stunden werden am „Vertretungsbrett“ 
bekannt gegeben. 

 
     Urlaubsanträge 
     Anträge auf Befreiung vom Unterricht sind möglichst mindestens eine Woche vorher zu 

stellen. Urlaubsanträge für einen Tag gehen an den Klassenlehrer bzw. den Tutor. Anträ-
ge auf Beurlaubun- gen für längere Zeit und für Tage unmittelbar vor oder nach den Feri-
en müssen über den Klassenlehrer bzw. den Tutor bei der Schulleitung eingereicht wer-
den. 

 
     Telefonbenutzung 
     Privatgespräche vom Sekretariat aus sind nur in Notfällen möglich.  
 
     Entschuldigungen 
     Die Entschuldigung wegen Fehlens einzelner Stunden oder Tage muss am nächsten Tag 

beim Klassenleiter bzw. beim Tutor abgegeben werden. Bei längerfristigem Fehlen muss 
spätestens am dritten Tag die Entschuldigung bei der Klassenleitung bzw. beim Tutor 
eingegangen sein. Das Sekretariat kann keine telefonischen Krankmeldungen anneh-
men, bietet aber die Weitergabe von Emails als Hilfe an. 
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     Krankmeldungen für den Rest des Vor- und Nachmittags 
     Schüler, die sich im Laufe des Vormittags unwohl fühlen oder krank werden, müssen sich 

bei der Klassenleitung bzw. beim Tutor, notfalls bei der Schulleitung, krank melden. Erst 
wenn über den beurlaubenden Lehrer oder das Sekretariat sicher gestellt ist, dass ein 
Schüler sicher nach Hause kommen kann, darf er entlassen werden. In jedem Fall ist ei-
ne schriftliche Entschuldigung der Eltern nachzureichen. Bei Schülern der Jahrgänge 5 – 
8 sind die Eltern zu informieren. Im Sekretariat steht zur Überbrückung von Wartezeiten 
eine Liege bereit. 

 
9. Ökologische Regeln 
     Die Cäcilienschule nimmt am Energiesparprojekt der Stadt Oldenburg teil. Die ökologi-

schen Regeln sollen helfen, zum Schutz und Erhalt unserer Umwelt Energie und Rohstof-
fe zu sparen. Das geht nur, wenn jeder in unserer Schule mit wachem Verstand und gu-
tem Willen dazu beiträgt. – Ziel ist der sorgsame Umgang mit Mobiliar, schuleigenem Ma-
terial und den Außenanlagen sowie der bewusst sparsame Einsatz von Wasser und 
Strom. 

 
     Heizung 
     Während der Heizperiode ist in den Klassenräumen die vorgeschriebene Temperatur von 

20°C ein- zuhalten. Sie wird in der Regel erreicht und gehalten, wenn die Heizkörperven-
tile auf Stufe 3 stehen. Die Klassengemeinschaft überwacht die Raumtemperatur und 
achtet darauf, dass die Heizkörper nicht durch Gegenstände verstellt sind und die Heiz-
körperventile nicht verhängt oder beschädigt sind. Bei Mängeln wird sofort der Klassen-
lehrer bzw. Kursleiter informiert. Während des Lüftens müssen die Thermostate zuge-
dreht werden! 

 
     Lüften 
     Um während der Heizperiode möglichst wenig Energie zu verschwenden, ist Dauerbelüf-

ten durch die Kippfenster zu vermeiden. Stattdessen sollte in regelmäßigen Abständen 
kurz, aber kräftig gelüftet werden; 5 –10 Min. sind ausreichend. 

 
     Beleuchtung und Strom 
     Unnötiges Einschalten der Beleuchtung ist zu vermeiden! Jeder achtet darauf, dass nach 

Verlassen der Klassenräume oder bei ausreichendem Tageslicht das Licht ausgeschaltet 
wird. 

 
     Wasser 
     Unnötiges Laufen lassen von Wasser ist zu vermeiden! Tropfende Wasserhähne oder 

laufende Toilettenspülungen sind sofort dem Hausmeister zu melden! 
 
     Müll 
     Abfälle (v.a. Brotpapier, Folien, Trinkpäckchen, usw.) sollten grundsätzlich vermieden 

werden. Anfallender Müll wird getrennt entsorgt. Auf den Fluren stehen Müllbehälter für 
Wertstoff- Papier- und Restmüll bereit. 

 
(Gesamtkonferenzbeschluss vom 14.11.2006, Fassung vom 22.08.2010) 

 
 


